
OTIF 
FAHRZEUGE 
GÜTERWAGEN – ANLAGE I 

ETV WAG - I 
Seite 1 von 35 

Status: ANTRAG Fassung: 01 Ref.: A 94-02-I/3.2011   Original: EN Datum: 15.09.2011 

 

 
G:\Technik\Fachausschuss technische Fragen\voting in writing\2011\DE\WAG Annexes\A_94-02-I_3_2011_d (UTP WAG - Annex I).doc 

Einheitliche Rechtsvorschriften APTU (Anhang F zum COTIF 1999)  

Einheitliche Technische Vorschriften (ETV) zum  
Teilsystem - Fahrzeuge 

GÜTERWAGEN - (ETV WAG) - ANLAGE I 

BREMSEN 

SCHNITTSTELLEN DER INTEROPERABILITÄTSKOMPONENTE BREMSEN 
 
Erläuternde Anmerkung: 

Die Textpassagen dieser ETV, die nicht in Spaltenform gedruckt sind, sind identisch mit den entsprechenden 
EU-Vorschriften. Die in zwei Spalten gedruckten Textpassagen sind nicht identisch, sie enthalten in der 
linken Spalte die ETV-Vorschriften und in der rechten Spalte die entsprechenden EU-Vorschriften.   Der Text 
in der rechten Spalte dient lediglich der Information und ist nicht Teil der OTIF-Vorschriften. 

OTIF ETV Entsprechender Text in den EU-Vorschriften
1
 EU Ref

 2
 

I.1 STEUERVENTIL  
 

Die Spezifikation der Interoperabilitätskomponente „Steuerventil“ ist in den Abschnitten 
4.2.4.1.2.2 „Bremsleistung“ und 4.2.4.1.2.7 „Luftversorgung“ beschrieben. 

 

I.1.1 STEUERVENTIL-SCHNITTSTELLEN  

I.1.1.1 Steuerventil  
 

Ein Steuerventil ist ein pneumatisches Ventil. Es steuert seinen Ausgangsdruck um-
gekehrt proportional zur Änderung seines Eingangsdrucks (siehe Abb. I.1 und I.2). Die 
Leistung eines Steuerventils wird durch folgende Parameter bzw. Elemente bestimmt: 

 

 � Gestuftes Anziehen und Lösen der Bremsen 

� Bremsanlegezeit 

� Bremslösezeit 

� Handlöseventil des Steuerventils 

� Automatikbetrieb 

� Empfindlichkeit und Unempfindlichkeit. 

 

                                                 
1  TSI Güterwagen - Anlage des am 8.12.2006 im Amtsblatt der Europäischen Union L344 veröffentlichten Beschlusses 2006/861/EC der 

Kommission, in der durch den Beschluss der Kommission 2009/107/EC (erschienen im Amtsblatt der Europäischen Union am 14.2.2009) 
abgeänderten Version. 

2  Wird auf kein EU Dokument verwiesen, so ist die Kapitel/Paragraphen Nummer die gleiche wie im OTIF Text. 
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Das Steuerventil wird vom Druck in der Hauptluftleitung gesteuert. Der Regelbe-
triebsdruck der konventionellen Druckluftbremse in einem Zug beträgt 5 bar bei 
„gelöstem“ Führerbremsventil; das Steuerventil muss jedoch in einem Druckbereich 
zwischen 4 und 6 bar normal funktionieren. Der Druckabfall in der Hauptluftleitung bis 
zum Erreichen der Vollbremsung muss 1,5 ± 0,1 bar betragen. Mit dieser Druck-
minderung muss ein maximaler Ausgangsdruck von 3,8 ± 0,1 bar erzielt werden. Der 
Ausgangsdruck ist in der Regel auf einen Höchstwert begrenzt. Der Regelbetriebsdruck 
der Hauptluftleitung beträgt 5 bar; das Steuerventil muss jedoch bei Bremsleitungs-
drücken zwischen 4 und 6 bar normal funktionieren. Die Änderungsrate des Steuerventi-
lausgangsdrucks ist durch die Änderungsrate des Eingangsdrucks zu bestimmen (siehe 
Abb. I.3). 
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Das Steuerventil muss die Bremsen eines Wagens lösen, indem es den Bremszylinder 
bei einer Zunahme des Druckes in der Hauptluftleitung ins Freie entlüftet (siehe Abb. 
I.4). 

 

 

 

 

 
Es muss möglich sein, durch geringe Stufungen des Eingangsdrucks den 
Ausgangsdruck in den Betriebszuständen Anlegen oder Lösen zu ändern; eine Änderung 
des Eingangsdruckes um 0,1 bar muss eine Änderung des Ausgangsdruckes bewirken. 
Der Ausgangsdruck darf bei gleichem Eingangsdruck nicht mehr als 0,1 bar zwischen 
den Betriebszuständen Anlegen und Lösen variieren. 

Das Steuerventil darf die Hauptluftleitung und den Vorratsluftbehälter nicht verbinden, 
bevor der Bremszylinderdruck weniger als 0,3 bar beträgt. Diese Verbindung muss 
hergestellt sein, wenn der wieder steigende Druck in der Hauptluftleitung einen Wert von 
0,15 bar unter dem Regelbetriebsdruck erreicht hat. 
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Die Bremsanlegezeit ist die Zeit für die Erhöhung des Ausgangsdrucks ab Beginn des 
Druckanstiegs von 0 bar bis auf 95 % des maximalen Ausgangsdrucks, während der 
Eingangsdruck innerhalb von 2 Sekunden auf 0 bar reduziert wird. Dies sind 3 bis 5 
Sekunden in einstufiger Bremsstellung „P“ oder 3 bis 6 Sekunden in Bremsstellung „P“ 
mit leer/beladen- Umstelleinrichtung oder lastabhängiger Bremsregelung bzw. 18 bis 30 
Sekunden in Bremsstellung „G“ im Einleitungsbetrieb. 

 
Die Lösezeit ist die Zeit zur Minderung des Ausgangsdrucks ab Beginn des Druckabfalls 
vom Maximum bis auf 0,4 bar, während der Eingangsdruck in weniger als 2 Sekunden 
von 1,5 bar unterhalb des Regelbetriebsdrucks bis zum Erreichen desselben erhöht wird. 
Dies sind 15 bis 20 Sekunden in Bremsstellung „P“ und 45 bis 60 Sekunden in Brem-
sstellung „G“. Bei Güterwagen mit einem Gesamtgewicht über 70 Tonnen kann die Zeit 
in Bremsstellung „P“ bei 15 bis 25 Sekunden betragen. 

Das Steuerventil muss sich entweder in den Bremsstellungen „G“, „P“ oder „G/P“ 
verwenden lassen; im letzteren Fall kann auch eine Umstellvorrichtung vorhanden sein, 
die ein Umschalten zwischen den Bremsstellungen erlaubt. 

Es muss eine manuelle Lösefunktion geben, die eine bewusste und absichtliche 
Handbetätigung erfordert, um den Bremsvorgang aufzuheben (das Steuerventil zu 
lösen). 

 

 
Das Steuerventil muss automatisch arbeiten und in der Lage sein, den maximalen 
Ausgangsdruck auch bei einem Verlust des Eingangsdrucks zu gewährleisten. 

Das Steuerventil muss unerschöpflich sein und bei einer Schnellbremsung unter allen 
Betriebsbedingungen mindestens 85 % des maximalen Ausgangsdrucks bereitstellen 
können. Das Steuerventil muss den Ausgangsdruck bei Undichtigkeiten im Bremszylin-
der halten, solange hinreichend Druckluft im Hilfsluftbehälter ist. 

Das Füllen der Hilfsluftbehälters und der Vorratsluftbehälter an einem Fahrzeug muss so 
erfolgen, dass das Lösen der Bremse und das Füllen der Behälter am Zugende nicht 
behindert werden. Es muss zudem so erfolgen, dass es keine Änderungen des Druckes 
in der Bremsleitung gibt, die eine Betätigung der Bremsen in benachbarten Fahrzeugen 
auslösen könnten. 

 

 
Das Steuerventil muss funktionsgerecht auf den Eingangsdruck reagieren, auch wenn 
benachbarte Steuerventile isoliert oder funktionslos sind. 

Die Empfindlichkeit des Steuerventils ist so einzustellen, dass es bei einer Minderung 
des Eingangsdrucks um 0,6 bar in 6 Sekunden gegenüber dem Regelbetriebsdruck 
innerhalb von 1,2 Sekunden aktiviert wird. 

Die Unempfindlichkeit des Steuerventils bei langsamem Absinken des Eingangsdrucks 
muss so ausgelegt sein, dass bei einer Druckminderung, vom Regelbetriebsdruck 
ausgehend, um 0,3 bar je 60 Sekunden keine Bremsung eingeleitet wird. 
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Die Steuerventile müssen über Betriebsbremsbeschleuniger verfügen, die beim Anlegen 
der Bremse aus der gelösten Stellung eine lokale Schnellentlüftung der Hauptluftleitung 
um maximal 0,4 bar ermöglichen, sobald der Hauptluftleitungsdruck an der Zugspitze um 
0,3 bar fällt. Dies dient zur pneumatischen Übertragung der Bremssignale durch einen 
Zug. 

 

 
Es muss möglich sein, die Bremsen mit einem Füllstoß in der Hauptluftleitung von 
mindestens 6 bar zu lösen, wobei diese Druckhöhe mindestens 40 Sekunden in Stellung 
„G“ und mindestens 10 Sekunden in Stellung „P“ beibehalten werden muss, ohne dass 
es in den verschiedenen Bremsräumen zu Überladungen kommt. Es muss ferner 
möglich sein, in die gelöste Bremse einen Füllstoß für eine Dauer von mindestens 2 
Sekunden bei einem Fülldruck von 6 bar zu senden, ohne dass die Bremsen nach 
Rücknahme des Füllstoßes von 6,0 auf 5,2 bar in 1 Sekunde und nachfolgender 
Absenkung auf Regelbetriebsdruck ansprechen. 

Das Steuerventil muss einen Füllstoß ermöglichen, der beim Betrieb in Bremsstellung 
„G“ zu Beginn der Bremsung einen schnelleren Druckaufbau in der Hauptluftleitung 
ermöglicht. Dieser muss bei etwa 10 % des maximalen Drucks in der Hauptluftleitung 
liegen. Ziel ist ein schneller Aufbau des notwendigen Drucks, um den Reibvorgang 
einzuleiten. 
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I.2 RELAISVENTIL FÜR LASTABHÄNGIGE 
BREMSE/AUTOMATISCHE BREMSUMSTELLUNG LEER-
BELADEN 

 

I.2.1 RELAISVENTIL FÜR LASTABHÄNGIGE BREMSE 
 

 
Ein Relaisventil ist ein Gerät, das die Anlegekraft des Bremssystems abhängig von der 
Masse des Güterwagens verändert. Änderungen in der Masse des Güterwagens müssen 
dazu führen, dass die Bremskraft ohne Verzögerung automatisch und kontinuierlich 
verändert wird. Das System darf nicht auf kurze Stöße oder Lastwechsel an den Rädern 
reagieren. Es darf die Leistungsmerkmale der Druckluftbremse nicht verändern 

 

 (siehe ETV WAG Kapitel 5.4.3.3) (siehe TSI, Kapitel 5.3.3.1).  
 Während des Bremsens darf die aufgrund eines Bremsbefehls eingestellte Bremskraft 

durch diese Einrichtung nicht verändert werden. Das System muss in allen Fällen vom 
leeren zum vollen Güterwagen mindestens 5 Bremsstufen im Betriebsbereich zwischen 
minimaler und maximaler Bremskraft umfassen. Ein etwaiger Luftverbrauch dieser 
Einrichtung muss möglichst niedrig sein und darf die Hauptbremsanlage des Fahrzeugs 
nicht beeinträchtigen. 

 

I.2.2 RELAISVENTIL FÜR AUTOMATISCHE BREMSUMSTELLUNG LEER-
BELADEN 

 

 
Ein leer/beladen-Relaisventil ist ein Gerät, das die Anlegekraft des Bremssystems an 
einem bestimmten Punkt im Massenbereich des Güterwagens verändert. Die leer- oder 
beladen-Stellung dieses Relaisventils muss automatisch erreicht werden, wenn die 
Masse des Güterwagens die Umstellmasse unter- bzw. überschreitet. Die Leistung des 
Systems darf nicht durch Stöße und Vibrationen beeinträchtigt werden. Das Relaisventil 
zur leer/beladen-Umstellung darf die Leistungsmerkmale der Druckluftbremse nicht 
verändern 

 

 (siehe ETV WAG Kapitel 5.4.3.3) (siehe TSI, Kapitel 5.3.3.1).  
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I.3 GLEITSCHUTZEINRICHTUNG 
 

 
Die Gleitschutzeinrichtung ist Teil eines Systems, das den verfügbaren Kraftschluss 
durch eine kontrollierte Verringerung und Erhöhung der Bremskraft optimal ausnutzen 
soll, damit die Radsätze nicht blockieren oder unkontrolliert gleiten; die 
Gleitschutzeinrichtung dient somit zur Optimierung des Anhaltewegs. Die 
Gleitschutzeinrichtung darf die funktionalen Merkmale der Bremsen nicht verändern. 

Die Drehgeschwindigkeit der Radsätze wird aus Sensorsignalen berechnet und von 
einem automatischen Steuerungssystem überwacht. Dieses überträgt Befehle zum 
teilweisen oder totalen Senken oder Erhöhen der Bremsleistung an die Entlüftungsven-
tile der Gleitschutzeinrichtung. 

 

 
Bei der Geschwindigkeitsauswertung muss das System die zulässigen 
Raddurchmesserdifferenzen bei einem Fahrzeug berücksichtigen. 

Die Energieversorgung der Gleitschutzeinrichtung ist so auszulegen, dass sie mit 
Energie versorgt wird, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt. Gleitschutzeinrich-
tungen benötigen zu ihrer Funktion Energie; diese kann von den Fahrzeugen oder von 
der Gleitschutzeinrichtung selbst bereitgestellt werden. 

Gleitschutzeinrichtungen müssen so konstruiert sein, dass sie bei Schwankungen der 
Nennspannung von bis zu ±30 % störungsfrei funktionieren. Wenn die Spannungss-
chwankung diesen Grenzwert übersteigt, muss die Gleitschutzeinrichtung ohne Störung 
der Bremsanlage abgeschaltet werden. Sobald die Versorgungsspannung wieder in 
ihren normalen Bereich zurückkehrt, muss die Gleitschutzeinrichtung automatisch wieder 
in Betrieb gehen. 

 

 
Die Gleitschutzeinrichtung muss über einen eigenen, geschützten Stromkreis verfügen. 
Sicherungen oder Schutzschalter für die Gleitschutzanlage sind so von den übrigen 
Sicherungen am Fahrzeug zu trennen, dass sie mit diesen nicht verwechselt oder auf die 
gleiche Weise bedient werden können. Wann immer Energie zur Verfügung steht, muss 
die Gleitschutzeinrichtung versorgt werden. Eine automatische Abschaltung der Ver-
sorgung ist nur zulässig im Schlafbetrieb (keine Bewegung) oder im Batterieschutzbe-
trieb zu Sicherheitszwecken (Batterie-Gefahrensituation oder zu niedrige Spannung 
durch Langzeit- Versorgungsmangel). 

Die Gleitschutzeinrichtung ist auf minimalen Luftverbrauch auszulegen. 

Weitere Spezifikationen für die Interoperabilitätskomponente Gleitschutzeinrichtung 
finden sich in der  

 

 ETV WAG. TSI in den Abschnitten 4.2.4.1.2.6 und 
4.2.4.1.2.7. 

 

I.4 GESTÄNGESTELLER 
 

 
Gestängesteller (Nachstelleinrichtungen) sind erforderlich, um automatisch einen 
nominell konstanten Abstand des Reibpaares (Rad/Bremsklotzsohle oder 
Bremsscheibe/Bremsklotz) einzuhalten; dies soll die Bremseigenschaften erhalten und 
die Bremsleistung sichern. 

Der Gestängesteller darf nicht mehr als 2 kN der Bremsanlegekraft in Anspruch nehmen. 
Die Leistung des Gestängestellers darf nicht durch Umwelteinflüsse (Vibrationen, 
Winterbedingungen etc.) beeinträchtigt werden. 

Gestängesteller brauchen nicht untereinander austauschbar sein; wenn sie es jedoch 
sind, gelten nachstehende Raumvorgaben (zu beachten sind nur die Werte in der 
Tabelle). 

Austauschbare Gestängesteller, die im Untergestell angeordnet sind, dürfen folgende 
Hüllräume nicht überschreiten: 

� bei Lasten bis maximal 75 kN: 
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Abb. I.7 
 

 

 

 

 
 

  Eigenschaften des Bremsgestängestellers 

Sequenz Länge 
einzustel-

lende 
Länge 

Belas-
tung 

Gegen-
kraft 

Distanz 

 L M   K 
1 2325 580 
2 1876 440 

750 kN 2 kN 83** 

 
* an den Güterwagen angepasst 
** für Neukonstruktionen empfohlen 

 

 

 � bei Lasten über 75 kN:  
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Abb. I.8 
 

 

 

 

  
  Eigenschaften des Bremsgestängestellers 

Sequenz Länge 
einzustel-

lende 
Länge 

Belas-
tung 

Gegen-
kraft 

Distanz 

 L M   K 
1 2390 580 
2 1940 440 
2 1640 280 

85 bis 
130 kN 

2 kN 83** 

 
* an den Güterwagen angepasst 
** für Neukonstruktionen empfohlen 
 

 

    

I.5 BREMSZYLINDER/-AKTUATOR 
 

 
Bremszylinder/-aktuatoren müssen nicht untereinander austauschbar sein; wenn sie es 
jedoch sind, gelten nachstehende Raumvorgaben (zu beachten sind nur die Werte in der 
Tabelle). 

Austauschbare Bremszylinder für eine Laufflächenbremse, die im Untergestell oder im 
Drehgestell angeordnet sind, müssen die Anschlussmaße gemäß Abb. I.9.1 aufweisen. 

 

 
Abb. I.9.1 
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I.6 PNEUMATISCHE KUPPLUNG 
 

 
Die pneumatische Halb-Kupplung der Hauptluftleitung einer automatischen 
Druckluftbremse muss den Abb. I.10, I.12 und entweder I.13 oder I.15 entsprechen. Der 
Schlauchstutzen zum Anschluss an den Luftabsperrhahn muss Abb. I.10 entsprechen 
und ein Whitworth-Rohr-Innengewinde (BSPP) R 1 1/4” besitzen. 

Die pneumatische Halb-Kupplung für die Hauptluftbehälterleitung muss den Abb. I.11, 
I.14 und entweder I.13 oder I.15 entsprechen. Der Schlauchstutzen zum Anschluss an 
den Luftabsperrhahns muss Abb. I.10 (wie bei der Hauptluftleitung der automatischen 
Druckluftbremse) entsprechen und ein Whitworth-Rohr-Innengewinde (BSPP) R1 1/4” 
besitzen. 

 

 
Die lichte Weite der Bremsschläuche für beide Leitungen muss zwischen 25 und 30 mm 
liegen. Die Länge der Halbkupplungen muss den Abb. I.10 und I.11 entsprechen. Bei 
Verwendung eines automatischen Schwingkopfsystems sind die Halbkupplungen, in 
Abänderung der Abmessungen in Abb. I.10 und I.11, auf 1 080 mm für die Hauptluftlei-
tung der Druckluftbremse und auf 930 mm für die Hauptluftbehälterleitung zu verlängern. 
Für die Bremskupplungen sind in der Regel Gummischläuche mit Gewebeeinlage zu 
verwenden, bei ausreichender Flexibilität können auch Metallschläuche verwendet 
werden. 

Die Kupplungsköpfe für die Bremsleitung müssen Abb. I.12 entsprechen. Der Kupplung-
skopf für die Hauptluftbehälterleitung muss Abb. I.13 entsprechen. Beide Abbildungen 
zeigen die für eine ordnungsgemäße Kupplung einzuhaltenden Maße; die Form und 
sonstige Abmessungen dürfen jedoch variiert werden, solange die Köpfe so konstruiert 
sind, dass sie dem Luftstrom möglichst geringen Widerstand entgegensetzen. Die 
Kupplungsköpfe können ein- oder zweiteilig ausgeführt werden, siehe * in den Abb. I.12 
und I.14. Bei einteiliger Ausführung des Kupplungskopfes ist der Dichtring in Abb. I.13 zu 
verwenden, andernfalls kommt der Dichtring in Abb. I.15 zum Einsatz. 
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Abb. I.12 

Bremskupplungskopf 

 

 

 

 



OTIF 
FAHRZEUGE 
GÜTERWAGEN – ANLAGE I 

ETV WAG - I 
Seite 14 von 35 

Status: ANTRAG Fassung: 01 Ref.: A 94-02-I/3.2011   Original: EN Datum: 15.09.2011 

 

 
G:\Technik\Fachausschuss technische Fragen\voting in writing\2011\DE\WAG Annexes\A_94-02-I_3_2011_d (UTP WAG - Annex I).doc 

 
 

Abb. I.13 

Dichtring — Einteiliger Kupplungskopf 
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Abb. I.14 

Bremskupplungskopf — Hauptluftbehälterleitung 

 

 

 

 

 
Abb. I.15 

Dichtring — Zweiteiliger Kupplungskopf 
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I.7 LUFT-ABSPERRHAHN 
 

 
Ein Luftabsperrhahn ist ein in einer Rohrleitung montiertes Gerät, das in geöffneter 
Stellung einen Luftstrom durch die Rohrleitung zulässt. Bei geschlossenem Luftabsper-
rhahn wird ein Durchfluss durch die Rohrleitung verhindert und die Leitung auf einer 
Seite des Luftabsperrhahns entlüftet. 

Luftabsperrhähne müssen die nachstehenden funktionalen Anforderungen erfüllen, um 
den Luftstrom durch Hauptluftleitung und Hauptluftbehälterleitung zu gewährleisten. Die 
Gesamtmaße der Luftabsperrhähne müssen den Abb. I.17 und I.18 oder I.19 und I.20 
entsprechen, je nachdem, ob sie in einem Fahrzeug mit automatischer Kupplung oder 
ohne eingebaut sind. 

 

 
Offene und geschlossene Stellung: Die Griffposition muss an allen Fahrzeugen gleich 
sein; sie muss durch Anschläge begrenzt sein, die eine Drehung des Hahns um 
mindestens 90o und höchstens 100o gestatten. Für Konstruktionen zur Verwendung an 
Wagen ohne automatische Kupplung ist ein Drehwinkel bis 125o zulässig. Die 
geschlossene Stellung ist die Position, bei der der Strömungsweg zwischen Einlass und 
Auslassöffnungen geschlossen ist und gleichzeitig der Entlüftungskanal offen und mit der 
Schlauch- und Kupplungsseite des Hahns verbunden ist. Der Hahn ist geschlossen, 
wenn der Betätigungsgriff am Fahrzeug senkrecht nach oben zeigt. Die offene Stellung 
ist die Position, bei der der Strömungsweg zwischen Einlass und Auslassöffnungen offen 
und der Entlüftungskanal geschlossen ist. Der Hahn ist offen, wenn der Betätigungsgriff 
annähernd waagerecht steht. 

Wenn eine Betätigungsspindel für den Absperrhahn eingesetzt wird, muss es möglich 
sein, einen Gabelhebel so aufzustecken, dass der Drehwinkel zwischen den Endstellun-
gen des Hahns symmetrisch in Relation zur Senkrechten auf der Längsmittellinie des 
Hahns angeordnet ist (siehe Abb. I.20). 

 

 
Entlüftungsbohrung: Absperrhähne müssen eine Entlüftungsbohrung von mindestens 
80 mm2 haben, die so angeordnet ist, dass bei geschlossenem Hahn die Druckluft aus 
dem Kupplungsschlauchende des Hahns (Einlassseite zum Fahrzeug) in die Außenluft 
entlüftet wird. Die Herstellung der Verbindung mit der Außenluft muss einsetzen, sobald 
der Durchgangsquerschnitt der Hauptluftleitung durch Drehen des Hahnkükens um ein 
Drittel verkleinert worden ist. Es darf nicht möglich sein, die Entlüftungsbohrung zu 
verstopfen, wenn der Hahn am Schienenfahrzeug montiert ist. Entlüften durch axiales 
Verschieben eines Kolbens soll vermieden werden. 

Drehmoment: Alle Absperrhähne mit mechanischer Arretierung oder mit Riegel dürfen 
nicht durch Schwingungen oder Stöße betätigt werden. Sie müssen sich manuell mit 
einem Drehmoment zwischen 9 und 20 Nm bei mechanischer Arretierung und mit 
maximal 6 Nm bei Hähnen mit Riegel in die Endstellung bewegen lassen. 

Spindelgriff des Absperrhahns: Wenn der Griff abnehmbar und die eindeutige 
Winkelbeziehung zwischen ihm und der Spindel nicht konstruktiv sichergestellt ist, darf 
es nur möglich sein, den Griff auf die Spindel zu montieren, wenn die Achse des Griffs 
und die diametrale Spindelmarkierung miteinander gefluchtet sind; der Griff muss gemäß 
Abb. I.16 oder nach Spezifikation des Bestellers markiert werden. Die relative Position 
des Griffs und der Spindel müssen unter allen Betriebsund Umgebungsbedingungen 
erhalten bleiben. Wenn der Griff des Absperrhahns von der Spindel abnehmbar ist, muss 
er formschlüssig montiert sein. 
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Abb. I.16 

Markierung am Ende der Spindel 

 

 

 

 

 
Abfallzeit: Die Luftkanäle sind so zu konstruieren, dass Verluste innerhalb des Hahns 
minimiert werden und die Querschnittfläche nicht kleiner ist als die Querschnittfläche 
eines glatten Rohrs von 25 mm lichter Weite. Die Druckabfallzeit beim Öffnen des 
Absperrhahns darf nicht länger sein als bei einem gleichwertigen Rohr mit demselben 
Nenndurchmesser. 

Druckstöße: Die Komponenten müssen so ausgelegt sein, dass sie den Druckstößen, 
die beim schnellen Öffnen auf den Absperrhahns wirken, widerstehen. 

 

 
Anschlüsse: Der Körper des Absperrhahns muss zum Anschluss an die Hauptluftleitung 
oder Hauptluftbehälterleitung ein Whitworth-Rohr-Innengewinde (BSPP) R 1" oder R 1 
1/4" besitzen. Das Ende des Körpers neben dem Innengewinde muss eine Sechskant-
form oder Flachstellen haben (siehe Abb. I.17). Wenn vom Käufer gewünscht, kann das 
Ende des Absperrhahns eine flache Dichtfläche für Flanschverbindungen haben. Der 
Körper des Absperrhahns muss ein Außengewinde für den Anschluss des Kup-
plungsschlauchs gemäß Abb. I.18 besitzen. 
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Abb. I.17 

Skizze mit den Gesamtmaßen des Absperrhahns 

(Längenmaße in Millimeter) 
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Abb. I.18 

Absperrhahn mit Federverriegelung in den Endstellungen 

(Längenmaße in Millimeter) 
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Abb. I.19 

Skizze mit den Gesamtmaßen des Absperrhahns an Fahrzeugen mit 
Automatikkupplung 

(Längenmaße in Millimeter) 
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Abb. I.20 

Connection dimensions for the end cock controls on vehicles equipped with 
automatic coupler 

(Dimensional length unit is millimetre) 

 

 

 

 

 

 

 

I.8 BREMSABSPERRHAHN 
 

 
Der Griff des Bremsabsperrhahns muss senkrecht nach unten gerichtet sein, wenn die 
Bremse eingeschaltet ist. Die Bremse muss durch eine Drehung des Griffes um höch-
stens 90o ausgeschaltet werden. Der Griff des Bremsabsperrhahns muss Abb. I.21 
entsprechen. 
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Abb. I.21 
 

 

 

 

 
Der Bremsabsperrhahn ist so am Wagen anzubringen, dass sein Griff in den Stellungen 
„offen“ und „geschlossen“ gut sichtbar ist und von einer Seite des Wagens leicht bedient 
werden kann. 

Es wird empfohlen, den Bremsabsperrhahn am Steuerventil oder unmittelbar daneben 
anzubringen. 

 

I.9 BREMSBACKE 
 

I.9.1 ZWECK 
 

 
Die Bremsbacke ist Teil der Reibungsbremse eines Fahrzeugs und in der Lage, 
vordefinierte, vom Käufer spezifizierte Verzögerungskräfte aufzubringen, indem sie auf 
die Reibfläche einer Bremsscheibe gedrückt wird. Die Bremsbacke erfüllt folgende 
Aufgaben: 

� Erzeugung eines Brems- bzw. eines Drehmoments 

� Umwandlung kinetischer und potentieller Energie 
gebremster Fahrzeuge in Wärme infolge Reibkontakt 
Bremsbacke/ Bremsscheibe und daraus resultierender 
Verzögerung der Fahrzeuge 

� Funktion als Teil einer Park- oder Feststellbremse durch 
Reibkontakt mit der Reibfläche einer Bremsscheibe. 

 

I.9.2 BETRIEB 
 

 
Bei der Konstruktion und Herstellung der Bremsbacke sind für alle vorgesehenen 
Betriebsbedingungen nachstehende Kriterien zu berücksichtigen. 

 

 
Leistungswerte 

� Spezifizierte Maximalverzögerung, die unter Betriebs- 
und Schnellbremsbedingungen zu erreichen ist 

� Drehzahlbereich der Bremsscheibe 
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� Spezifizierte Anforderungen für Park- oder 
Feststellbremse 

� Spezifischer Druckbereich für die Reibung zwischen 
Bremsbacke und Bremsscheibe 

� Werkstoff zur Herstellung der Bremsscheibenreibfläche 

� Menge der umzuwandelnden Bremsenergie sowie die 
Konversions- und Dissipationsgeschwindigkeit 

� Temperatur der Bremsscheibenreibfläche. 
 

Instandhaltungs- und Lebenszykluskosten 

� Beständigkeit und Verschleißrate des 
Bremsbackenreibmaterials und der 
Bremsscheibenreibfläche 

� Kein Teil des Reibmaterials darf sich von der 
Bremsbacke lösen, solange sie sich im Bereich der 
nutzbaren Stärke befindet 

� Die Trägerplatte darf sich in keiner Ebene verbiegen, 
solange sich die Bremsbacke im Bereich der nutzbaren 
Stärke befindet. 

 

I.9.3 KONSTRUKTION 
 

 
Die Schnittstellenabmessungen für die Interoperabilitätskomponente Bremsbacke 
müssen den Abb. I.9.3.1 (200 cm2 Reibfläche) und I.9.3.2 (175 cm2 Reibfläche) 
entsprechen. 
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Abb. I.9.3.1 
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Abb. I.9.3.2 
 

 

 
 

 

I.9.4 REIBLEISTUNG 
 

 
Allgemeines 

Bremsbacken gleicher Größe und mit demselben Reibungsbeiwert, die in derselben 
Anwendung zum Einsatz kommen, können dennoch unterschiedliche Reibeigenschaften 
aufweisen, je nach Art und Zusammensetzung des Bremsbackenmaterials. 

Der Reibungsbeiwert muss so weit wie möglich unabhängig sein von der anfänglichen 
Bremsgeschwindigkeit, dem spezifischen Druck auf der Bremsscheibenreibfläche, der 
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Reibflächentemperatur und den atmosphärischen Bedingungen. Der Reibungsbeiwert 
muss auch unabhängig sein vom Bettungsgrad der Bremsbackenreibfläche auf der 
Bremsscheibenreibfläche. 

 
Besondere Anforderungen 

Der Käufer muss den Einsatzbereich und die damit verbundenen Anforderungen 
(Höchstgeschwindigkeit, Bremsgewicht pro Bremsscheibe, Verzögerung, Scheibenart 
und -werkstoff, sonstige spezifische Anforderungen), die die Bremsbacke erfüllen soll, 
genau angeben. 

 

    

I.10 BREMSKLÖTZE 
 

I.10.1 ZWECK 
 

 
Der Bremsklotz ist Teil einer Reibungsbremse eines Fahrzeugs und in der Lage, 
vordefinierte, vom Käufer spezifizierte Verzögerungskräfte aufzubringen, indem sie auf 
die Radlauffläche gedrückt wird. Der Bremsklotz hat folgende Aufgaben: 

� Erzeugung eines Brems- oder Drehmomentes 

� Umwandlung kinetischer und potentieller Energie 
gebremster Fahrzeuge in Wärme infolge Reibkontakt 
Bremsklotz/ Radlauffläche und daraus resultierender 
Verzögerung der Fahrzeuge 

� Funktion als Teil einer Park- oder Feststellbremse durch 
Reibkontakt mit der Radlauffläche. 

 

I.10.2 WERKSTOFFE 
 

 
Bei einem Austausch im Zuge von Instandhaltungsarbeiten können Bremsklötze aus 
Grauguss, Verbund- oder Sinterwerkstoff verwendet werden. Für Sinterbremsbacken 
muss der Reibungsbeiwert so weit wie möglich unabhängig sein von der anfänglichen 
Bremsgeschwindigkeit, dem spezifischen Druck auf der Lauffläche, der Reibflächentem-
peratur und den atmosphärischen Bedingungen. Der Reibungsbeiwert muss auch 
unabhängig sein vom Bettungsgrad der Bremsklotzreibfläche auf der Radlauffläche. 

Dieser Anhang enthält keine Angaben zu Bremsklötzen aus Verbundwerkstoff. 

 

I.10.3 SCHNITTSTELLE ZUM BREMSKLOTZSCHUH 
 

 
Die Schnittstellenabmessungen für die Einfach- und die Doppelbremsklötze sowie der 
Bremsklotzkeil zu ihrer Sicherung müssen den Abb. I.10.3.1 (Grauguss, Länge 320 mm) 
und I.10.3.2 (Doppelbremsbacke, Länge 250 mm) entsprechen. Abb. I.10.3.3 zeigt die 
besonderen Merkmale zur Gewährleistung der Austauschbarkeit von Verbundstoff-
bremsklötze untereinander und der Nichttauschbarkeit mit Bremsklötzen aus Grauguss 
(320 mm). Abb. I.10.3.4 zeigt die entsprechenden Merkmale für Verbundstoff-
Doppelbremsklötze (250 mm). 

Siehe Abbildungen oben. 
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Abb. I.10.3.1 

Teil 1 
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Abb. I.10.3.1 

Teil 2 
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Abb. I.10.3.2 

Teil 1 
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Abb. I.10.3.2 

Teil 2 
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Abb. I.10.3.3 

Alle anderen Abmessungen wie in Abb. I.10.3.1 
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Abb. I.10.3.4 

Alle anderen Abmessungen wie in Abb. I.10.3.2 

 

 

 
 

 

I.1.1 SCHNELLBREMSBESCHLEUNIGER 
 

 
Ein Schnellbremsbeschleuniger ist ein Gerät, das an die Bremsleitung eines Fahrzeugs 
angeschlossen ist und das bei einem schnellen Druckabfall in der Bremsleitung 
anspricht, um einen weiterhin schnellen Druckabfall auf unter 2,5 bar zu gewährleisten. 

Schnellbremsbeschleuniger müssen in Verbindung mit allen interoperablen Steuerventi-
len und den bereits existierenden interoperablen Schnellbremsbeschleunigern funk-
tionieren. Mit dem Auffüllen der Hauptluftleitung auf den Regelbetriebsdruck wird der 
Schnellbremsbeschleuniger funktionsbereit. Die folgenden Betriebsbedingungen gelten 
für einen Regelbetriebsdruck von 5 bar, allerdings muss der Schnellbremsbeschleuniger 
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bei einem Regelbetriebsdruck zwischen 4 und 6 bar einwandfrei funktionieren. 

Die Schnellbremsbeschleuniger sollen bei einer Schnellbremsung den Druck in der 
Hauptluftleitung so rasch absenken, dass der vorgeschriebene Anstieg des Bremszylin-
derdrucks sämtlicher Wagen eines Zuges gewährleistet ist. Bei einem schnellen 
Druckabfall in der Hauptluftleitung unter 2,5 bar und spätestens 4 Sekunden nach dem 
Ansprechen muss der Schnellbremsbeschleuniger die Entlüftung unterbrechen, damit die 
Hauptluftleitung schnell wieder aufgefüllt werden kann. 

 
Der Schnellbremsbeschleuniger muss die Bremsleitung entlüften, ohne das Fahrzeug- 
oder Zugverhalten zu beeinträchtigen. 

Der Schnellbremsbeschleuniger darf nicht ansprechen, wenn ein Füllstoß den Druck in 
der Hauptluftleitung über den normalen Betriebsdruck auf 6 bar aufbaut, wobei dieser 
Druck bis zu 40 Sekunden in Stellung „G“ und 10 Sekunden in Stellung „P“ anliegen 
kann. Der Schnellbremsbeschleuniger darf nach einem vollständigen Lösen der Bremse 
nicht ansprechen, wenn der Druck in der Hauptluftleitung für 2 Sekunden auf 6,0 bar 
angehoben und in 1 Sekunde auf 5,2 bar zurückgenommen wird und der Druck 
anschließend auf Regelbetriebsdruck abklingt. 

Der Schnellbremsbeschleuniger muss so ausgelegt sein, dass seine Wirkung durch das 
Vorhandensein eines einzigen Wagens ohne Schnellbremsbeschleuniger oder mit 
abgeschalteter Bremse nicht beeinflusst wird. Dies gilt unabhängig vom Stand des 
betreffenden Wagens und von der Zusammensetzung des Zuges. 

 

 
Der Schnellbremsbeschleuniger darf bei einer Schnellbremsung im Anschluss an eine 
Vollbremsung nicht ansprechen. 

Der Schnellbremsbeschleuniger muss spätestens 2 Sekunden, nachdem der Druck in 
der Hauptluftleitung innerhalb von 3 Sekunden von 5,0 auf 3,2 bar gefallen ist, anspre-
chen. 

Der Schnellbremsbeschleuniger darf nicht ansprechen, wenn der Druck in der Hauptluft-
leitung ohne Bremsbetätigung innerhalb von 6 Sekunden gleichmäßig von 5,0 auf 3,2 bar 
absinkt. Bei Bremsbetätigung muss der Druck in der Hauptluftleitung innerhalb von 6 
Sekunden gleichmäßig von 5,0 auf 3,2 bar und anschließend weiter auf 2,5 bar fallen 
können, ohne dass der Schnellbremsbeschleuniger anspricht. 

 

 
Der Schnellbremsbeschleuniger darf in der Anfangsphase einer Betriebsbremsung nicht 
ansprechen, da in dieser Phase der Betriebsbremsbeschleuniger aktiv ist. Diese Prüfung 
wird auf einem Prüfstand durchgeführt, der den in Abb. I.22 gezeigten Druckabfall in der 
Hauptluftleitung ermöglicht. Der Prüfstand muss einen Druckabfall in der Hauptluftleitung 
von 5,0 auf 4,5 bar innerhalb von 1 Sekunde ermöglichen, wobei die Änderungsgesch-
windigkeit zwischen 5,0 und 4,7 bar 2 bar/s beträgt. Der Schnellbremsbeschleuniger darf 
während dieser Prüfung nicht ansprechen. 

Wenn der Schnellbremsbeschleuniger im Steuerventil integriert ist, muss er nach dem 
Abschalten der Bremsen ausgeschaltet sein. 
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Abb. I.22 

Bedingungen der Unempfindlichkeitsprüfung 

 

 

 

 

    

I.12 AUTOMATISCHE LASTABBREMSUNG UND 
LEER/BELADEN-UMSTELLAUTOMATIK 

 

I.12.1 AUTOMATISCHE LASTABBREMSUNG 
 

 
Die Übertragung des Fahrzeuggewichts auf die Steuerelemente (Wiegeeinrichtung) kann 
rein mechanisch oder pneumatisch ausgeführt sein. Die Erzeugung des pneumatischen 
Signals kann durch ein mechanisch betriebenes Pneumatikgerät, einen hydraulisch-
pneumatischen Wandler oder einen elastomerisch-pneumatischen Wandler erfolgen. Bei 
pneumatischer Übertragung darf der von der Wiegeeinrichtung abgegebene Steuerdruck 
bei Volllast des Fahrzeugs 4,6 bar nicht überschreiten. 

 

I.12.2 LEER/BELADEN-UMSTELLAUTOMATIK 
 

 
Die Übertragung des Fahrzeuggewichts (leer oder beladen) auf die Steuerelemente 
(leer/beladen-Umschaltrelais) kann rein mechanisch oder pneumatisch ausgeführt sein. 
Die Erzeugung des pneumatischen Signals kann durch ein mechanisch betriebenes 
Pneumatikgerät, einen hydraulisch-pneumatischen Wandler oder einen elastomerisch-
pneumatischen Wandler erfolgen. Ist das Pneumatikgerät so ausgeführt, dass es 
zwischen den Zuständen leer und beladen eine Stufe im Signaldruck erzeugt, so muss 
die Umstellautomatik in Stellung „beladen“ mit einem Steuerdruck von mindestens 3 bar 
einwandfrei und sicher funktionieren. 
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